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Text 

Einschränkung der Einsicht bei Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen 

§ 10a. (1) Auf schriftlichen Antrag eines wirtschaftlichen Eigentümers hat die Registerbehörde zu 
entscheiden, dass Daten über diesen wirtschaftlichen Eigentümer in Auszügen aus dem Register für 
Verpflichtete gemäß § 9 Abs. 1 Z 3 bis 6 und 8 bis 15 nicht angezeigt werden, wenn dieser nachweist, 
dass der Einsichtnahme unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls überwiegende, 
schutzwürdige Interessen des wirtschaftlichen Eigentümers entgegenstehen (Einschränkung der Einsicht). 
Im Antrag sind die Rechtsträger zu bezeichnen, bei denen die Einsicht eingeschränkt werden soll. Die 
Einschränkung der Einsicht bewirkt, dass in Auszügen aus dem Register für die beantragten Rechtsträger 
die Daten über den wirtschaftlichen Eigentümer nicht angezeigt werden und stattdessen auf die 
Einschränkung der Einsicht gemäß diesem Paragrafen hingewiesen wird. 

(2) Überwiegende, schutzwürdige Interessen des wirtschaftlichen Eigentümers liegen vor, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Einsichtnahme den wirtschaftlichen Eigentümer dem 
unverhältnismäßigen Risiko aussetzen würde, Opfer einer der folgenden Straftaten zu werden: 

 1. eines Betrugs gemäß § 146 bis 148 StGB, 

 2. einer erpresserischen Entführung gemäß § 102 StGB oder einer Erpressung gemäß § 144 und 
§ 145 StGB, 

 3. einer strafbaren Handlung gegen Leib oder Leben gemäß § 75, § 76 und § 83 bis § 87 StGB oder 

 4. einer Nötigung gemäß § 105 und § 106 StGB, einer gefährlichen Drohung gemäß § 107 StGB 
oder einer beharrliche Verfolgung gemäß § 107a StGB. 
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Überwiegende schutzwürdige Interessen des wirtschaftlichen Eigentümers liegen jedenfalls dann vor, 
wenn der wirtschaftliche Eigentümer minderjährig oder geschäftsunfähig ist. Ein Risiko ist als 
unverhältnismäßig anzusehen, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Straftat gegen den 
wirtschaftlichen Eigentümer aufgrund von Tatsachen deutlich höher erscheint, als bei durchschnittlichen 
wirtschaftlichen Eigentümern in vergleichbarer Position, insbesondere weil in der Vergangenheit bereits 
Straftaten gegen den wirtschaftlichen Eigentümer oder nahe Angehörige verübt oder angedroht wurden, 
oder weil aus sonstigen Umständen eine besondere Gefährdungslage hervorgeht. Der bloße Umstand, 
dass das wirtschaftliche Eigentum bekannt wird, stellt im Allgemeinen keine unverhältnismäßige Gefahr 
dar. Schutzwürdige Interessen des wirtschaftlichen Eigentümers liegen nicht vor, wenn sich die Daten 
bereits aus anderen öffentlichen Registern ergeben. 

(3) Die Registerbehörde hat binnen 14 Tagen ab Einlangen des Antrages zu verfügen, dass Daten 
über diesen wirtschaftlichen Eigentümer in Auszügen aus dem Register für die genannten Rechtsträger 
nicht angezeigt werden, es sei denn der Antrag ist offenkundig unbegründet. Binnen zwölf Monaten ab 
Einlangen des Antrages hat die Registerbehörde diesen bescheidmäßig unter eingehender 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erledigen. Dem Antrag auf Einschränkung der 
Einsicht kann ganz oder teilweise, insbesondere im Hinblick auf die Rechtsträger, für welche die Einsicht 
auf die Daten eines wirtschaftlichen Eigentümers eingeschränkt wird, entsprochen werden. Über 
Beschwerden gegen Entscheidungen der Registerbehörde erkennt das Bundesverwaltungsgericht. 

(4) Die Einschränkung der Einsicht wird für die Dauer von fünf Jahren gewährt. Bei minderjährigen 
wirtschaftlichen Eigentümern wird sie bis zur Erreichung der Volljährigkeit gewährt. Wenn die 
Voraussetzungen der Einschränkung der Einsicht vor Ablauf dieser Frist wegfallen, so hat der 
wirtschaftliche Eigentümer dies der Registerbehörde schriftlich anzuzeigen. Eine Verlängerung der 
Einschränkung der Einsicht ist zulässig, wenn der wirtschaftliche Eigentümer der Registerbehörde 
nachweist, dass weiterhin außergewöhnliche überwiegend schutzwürdige Interessen des wirtschaftlichen 
Eigentümers einer Einsicht entgegenstehen. 

(5) Wenn ein Verpflichteter nach einem wirtschaftlichen Eigentümer sucht, für den die Einsicht bei 
einem oder mehreren Rechtsträgern eingeschränkt wurde, so ist anstelle der Daten des Rechtsträgers der 
Hinweis anzuzeigen, dass die Einsicht gemäß dieser Bestimmung eingeschränkt wurde. Dies gilt nicht für 
Verpflichtete gemäß § 9 Abs. 1 Z 1, 2 und 7. 

(6) Wenn eine neue Meldung zu einer Änderung eines Datensatzes über einen wirtschaftlichen 
Eigentümer führt, für den die Einsicht eingeschränkt wurde, dann gilt auch für den geänderten Datensatz 
die Einschränkung der Einsicht, sofern der betreffende wirtschaftliche Eigentümer durch ein 
bereichsspezifisches Personenkennzeichen des Bereichs „Steuern und Abgaben – SA“ eindeutig 
identifiziert ist. 

(7) Die Registerbehörde hat auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen jährlich 
statistische Daten über die Anzahl der gewährten Ausnahmen und in genereller Form deren 
Begründungen zu veröffentlichen und diese der Europäischen Kommission vorzulegen. 
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